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 Für allgemeine Fragen zu Aufsti egs-
 erlaubnissen, Zulassungswesen, Modellfl ug 
 oder unbemannten Luft fahrtsystemen:

Luft amt Südbayern
 089 / 2176 – 2523

 Für Fragen zum Betrieb im Luft raum Neuburg 
 oder Manching:

  Und wenn ich trotzdem einfach fl iege?    An wen kann ich mich wenden?

Takti sches Luft waff engeschwader 74 Neuburg
08431 / 643 – 2702

Wehrtechnische Dienststelle 61 Manching
08459 / 80 – 2221

74

Im Interesse aller Teilnehmer der Luft fahrt ist es zwin-
gend notwendig, alle Bewegungen in der Luft  in den 
Kontrollzonen durch die Flugsicherung zu kontrollie-
ren. In der jüngeren Vergangenheit gab es auch in der 
näheren Umgebung bereits Zwischenfälle mit priva-
ten Drohnen.

Beachten Sie bitt e, dass Sie auch bei unbeabsichti g-
ten Verstößen gegen geltende luft rechtliche Besti m-
mungen schnell eine teure Ordnungswidrigkeit, bei 
Gefährdung anderer sogar eine Straft at begehen 
können!

Bei rechtzeiti ger Anmeldung wurde bislang immer 
eine einvernehmliche Lösung aller Beteiligten gefun-
den. So sind Sie rechtlich auf der sicheren Seite und 
können eine Gefährdung des anderen Luft verkehrs 
ausschließen.



Betreiben Sie ein Flugmodell zum Freizeitzweck, 
schließen Sie sich am besten einem ortsansässigen 
Modellfl ugverein an. Diese haben Modellfl ugplätze 
eingerichtet und in der Regel Betriebsabsprachen mit 
der dort zuständigen Flugsicherung.

Im Umkreis von 1,5 km um Flugplatzumzäu-
nungen sind Aufsti ege von Flugmodellen und UAS 
grundsätzlich nur mit Erlaubnis der zuständigen Luft -
fahrtbehörde gestatt et (§20 Luft VO). Das gilt auch für 
Flugplätze wie z. B. Neuburg-Egweil oder Burgheim.

Das Überfl iegen und Fotografi eren von militä-
rischen Anlagen, Justi zvollzugsanstalten, Einsatzor-
ten der Polizei oder Feuerwehr etc. ist grundsätzlich 
verboten! 

Für alle anderen Anfragen gilt:
Richten Sie so früh wie möglich eine schrift liche An-
frage an diese Stellen:

Für die Kontrollzone Neuburg: 
FlugberatungNeuburg@bundeswehr.org

Für die Kontrollzone Manching:
FlugberatungIngolstadt@bundeswehr.org

Ihr Vorhaben wird dann geprüft  und gegebenenfalls 
schrift lich genehmigt.

Wo sind Kontrollzonen und Flugplätze in der Umgebung?  Rot:  Kontrollzone Neuburg                                     
 Grün:  Kontrollzone Manching

Multi copter (häufi g „Drohnen“ genannt) erfreuen sich
sowohl im privaten, als auch im gewerblichen Bereich 
zunehmender Beliebtheit. 

Bei ausschließlich privater Nutzung spricht man offi  -
ziell von „Flugmodell“, bei gewerblicher Nutzung von 
„unbemannten Luft fahrt-systemen (UAS)“

Flugmodelle und UAS benöti gen innerhalb von so- 
genannten Kontrollzonen (Luft raum D-CTR) immer 
eine Freigabe durch die örtliche Flugsicherung.

Für militärische Kontrollzonen gilt das für jeden Auf-
sti eg, unabhängig von der Aufsti egshöhe!

Daneben können gegebenenfalls weitere Genehmi-
gungen oder Erlaubnisse von der zuständigen Luft -
fahrtbehörde notwendig sein.

Ausführlichere Informati onen zu allgemeinen recht-
lichen Rahmenbedingungen fi nden Sie unter ande-
rem auf der Homepage der Deutschen Flugsicherung 
unter www.dfs.de.

  Wie erhalte ich eine solche Freigabe?


